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1 Tarife für Direktvermarkter (Urproduzent) 
 

1.1 Definition 
Als Direktvermarkter gelten Produzenten und Produzentinnen, die eigene Produkte ab ihren Betrie-
ben direkt Verbrauchern und Verbraucherinnen verkaufen. (Landwirtschaftliche Begriffsverordnung 
SR 910.91 Art.5)  
 

1.2 Audit- und Zertifizierungsgebühr 
Es gilt eine Kontroll- und Zertifizierungspauschale von CHF 340. Dies umfasst die Kontrolle vor Ort, 
die Reisespesen, die Vor- und Nachbereitung und Zertifizierung. 
 
Allfällige zusätzliche Aufwände wegen Nicht-Konformitäten, Nachkontrollen oder Änderungen der 
Produkteliste innerhalb der Zertifikatsgültigkeit werden gemäss dem gültigen Stundenansatz von 
CHF 125 pro Stunde nach Aufwand in Rechnung gestellt. 
 

1.3 Auditintervall 
Die Kontrollen finden im Intervall von 4 Jahren statt. 
 
 
2 Tarife für alle anderen Partnerbetriebe 
 

2.1 Audit- und Zertifizierungsgebühr 
Pro Zertifikat wird eine Zertifizierungspauschale von CHF 250 verrechnet. 
 
Zusätzlich zur Zertifizierungspauschale wird für den Arbeitsaufwand CHF 125 pro Stunde verrech-
net. Dies umfasst die Kontrolle vor Ort, Vor- und Nachbereitung, Rezeptur- und Wertschöpfungsprü-
fungen, Anpassung Produkteliste, Sanktionsschreiben, usw. 
 
Für die Kontrolle von 1-2 Labels wird eine Wegpauschale von CHF 150 erhoben, ab 3 Labels gilt ein 
einmaliger Zuschlag von CHF 75. 
 
(Erfahrungswert: 500-800 CHF pro Audit inklusive Zertifizierung = 250-400 CHF pro Jahr) 
 

2.2 Auditintervall 
Die Kontrollen finden im Intervall von 2 Jahren statt. 
 
 
3 Durchführung der Audits 
Erfolgen auf einem Betrieb mehrere Audits (z.B. Bio Suisse und Pärkelabel), ist die akkreditierte 
Zertifizierungsstelle darum bemüht, diese zusammenzufassen, so dass die Audits gemeinsam durch 
denselben Kontrolleur erfolgen können. 
 
 
Alle Preise verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer. 


